
Zeitschrift: Zeitlupe : für Menschen mit Lebenserfahrung

Herausgeber: Pro Senectute Schweiz

Band: 77 (1999)

Heft: 4

Rubrik: AHV

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


stärkt sich im Verlaufe der Er-

krankung nur wenig und führt
kaum je zu Behinderungen.

Besonders interessieren
und zugleich beruhigen darf
Sie auch die Tatsache, dass,

wer an einem Alterstremor
leidet, nicht häufiger von der
Parkinsonschen Krankheit
befallen wird als der Durch-
schnitt der Gesamtbevölke-

rung. Ein direkter Übergang
vom Alterstremor zur Parkin-
sonschen Krankheit konnte
noch nie sicher nachgewie-
sen werden. Bei der letzt-
genannten Krankheit ist das

Zittern übrigens nur eines

von mehreren quälenden
Symptomen. Die Störung, an
der Sie leiden, hat bei den
Betroffenen auch keine Ver-

kürzung der Lebenserwar-

tung zur Folge, eine Statistik
hat sogar nachgewiesen, dass

Menschen mit einem Tremor
länger leben als solche ohne
diese Störung. Das ist doch

ganz tröstlich, nicht wahr?
Wenn in seltenen Ausnah-

mefällen das Zittern quälend
wird, kann es medikamentös
bekämpft werden. Eine güns-
tige Wirkung gegen den
Alterstremor entwickeln die

sogenannten Betablocker (z.B.

Corgard, Inderal) und Beruhi-

gungsmittel (z.B. Mysoline).
Allerdings haben diese Phar-
maka auch gewichtige Neben-

Wirkungen, so dass es sich
nicht lohnt, damit leichte Be-

schwerden zu bekämpfen.

Dr. merf. Frilz Fh/ber

Rund
ums Geld

Marianne Gähwiler

Werden Kinder zur
Kasse gebeten?
Meine Sc/rwester isf seif ein paar
Monaten Witwe und hat Mühe
mit der Vermögensverwa/fi/ng.
Sie möchte den Kindern gerne
etwas Ge/d und ihre Eigentums-
wohnung abgehen, /st ihre

Angst, dass hei einem eventuei-
ien A/tersheimeintritt ihre Kin-
der zur Kasse gebeten werden,

berechtigt?

Verwandte in auf- und abstei-

gender Linie (Blutsverwand-
te) sind gegenseitig verpflich-
tet, einander zu unterstützen,
wenn sie ohne diesen Bei-
stand in Not geraten würden,
bestimmt Artikel 328 des Zi-

vilgesetzbuches. Seit beim
Staat Geldmangel herrscht,
bekommen Privatpersonen
wieder vermehrt die Folgen
dieses Paragraphen zu spü-
ren. Bei Pflegeheimen kom-
men die Kinder in der Regel
recht spät zur Kasse. In wel-

chem Rahmen, ist kantonal
verschieden.

Im Hinblick auf unsere
hohe Lebenserwartung ist es

auch im Rentenalter wichtig,
seine finanzielle Zukunft zu
planen. Bevor Ihre Schwester
Geld verschenkt, muss sie mit
Hilfe eines Budgets ausrech-

nen, wieviel sie zum Leben
braucht. Eine Schenkung ist
dann sinnvoll, wenn sie fi-
nanziell gut abgesichert ist.

Überschreibt Ihre Schwes-

ter ihren Kindern die Woh-

nung, wird in ihrem Kanton
Schenkungssteuer erhoben.
Diesbezügliche Erkundigun-
gen beim Steueramt lohnen
sich! Wer sich ein Wohn-
oder Nutzungsrecht einräu-
men lässt, fährt in den meis-
ten Kantonen steuerlich bes-

ser. Selber wird man aller-
dings das Wohnrecht an Stel-
le des Eigenmietwertes als

Einkommen versteuern müs-
sen. Bei der Nutzniessung
bleibt man steuerlich gese-
hen Eigentümer(in) der Lie-

genschaft.
Massgeschneiderte Lösun-

gen für solche Fälle werden
von Spezialisten ausgearbei-
tet. Ich empfehle Ihrer Schwes-

ter, sich beraten zu lassen.

Mariamme Gäbwi'/er

Ergänzung durch Dr. iur.
Rudolf Tuor, Ratgeber AHV:
Zu beachten ist, dass im Falle

einer späteren allfälligen EL-

Berechnung Vermögen oder
Einkünfte, auf die ohne Ge-

52

genwert verzichtet wurde, al-

so insbesondere Schenkun-

gen, aufgerechnet werden
könnten. Im Falle eines
Wohnrechtes ist deshalb
auch eine angemessene Ent-
Schädigung festzulegen, da

sonst kein Mietzins aufge-
rechnet werden kann. Für
Einzelheiten ist eine vorgän-
gige Abklärung bei der EL-

Stelle des Wohnortes emp-
fehlenswert.

AHV

Dr. iur. Rudolf Tuor

Darf ein EL-Bezüger aus
seinen Ersparnissen ein
neues Auto kaufen
Sie und //ire Frau beziehen ne-

ben der A//V-Ren/e auch Frgän-
zimgsieishmgen (FL), ihr a/fes

Anfo wurde fast 300000 kmge-
/abren und sollte nun gcwech-
seif werden. Den Kau/preis Fön-

nen Sie aus Ihren Ersparnissen
bezahlen. Sie möchferi nur; wis-

sen, ob Sie a/s FL-Bezü^er dazu

berechtigt sind oder ob Ihnen
daraus Schwierigheiten enfste-
hen könnten.

Die Ergänzungsleistungen
dienen dazu, den Existenzbe-
darf der Versicherten ange-
messen zu decken, soweit da-

zu die AHV/IV-Rente und
weitere Einkommen und das

Vermögen nicht ausreichen.
Der Anspruch ergibt sich aus

dem Vergleich der anrechen-
baren Einnahmen und Ver-

mögensteile sowie der zuläs-

sigen Abzüge einschliesslich
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BBHö
des pauschalierten «Lebens-
bedarfs». Da auf EL ein klag-
barer Rechtsanspruch be-

steht, erfolgt die Berechnung
im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben.

Die EL sind bedarfsabhän-

gige Leistungen im Rahmen
der Sozialversicherung. Wie
für die Renten so bestehen

grundsätzlich keine Vor-
Schriften darüber, wie EL für
den Lebensbedarf im Einzel-
fall verwendet werden müs-
sen. Vorbehalten bleibt die
Aufrechnung von Einkünften
oder Vermögen, auf die ohne
Rechtspflicht verzichtet wur-
de. Damit wird verhindert,
dass durch freiwilligen Ver-
zieht auf eigene Mittel höhe-
re EL bezogen werden kön-
nen. Das bedeutet, dass bei
bescheidenem Lebensbedarf
durchaus Ersparnisse geäuf-
net werden können, was bei
der periodischen Überprü-
fung zur Reduktion des

Anspruches wegen höheren
anrechenbaren Vermögens
führen kann. Anderseits kön-
nen bei höherem Lebensbe-

darf die EL nicht über den ge-
setzlichen Rahmen hinaus er-

höht werden.
Wenn Sie nun aus Ihrem

Vermögen Ihr altes Auto er-

setzen, führt dies zwar zu ei-

ner Reduktion der anrechen-
baren Ersparnisse, doch wird
anderseits der höhere Wert
des neuen Autos angerech-
net. Ich gehe davon aus, dass

Sie ein Ihren Bedürfnissen an-

gemessenes Auto kaufen. Da-

mit dürfte sich Ihr EL-An-

spruch kaum wesentlich ver-
ändern. Der Ersatz eines Au-
tos stellt insbesondere keinen
Verzicht von Vermögen dar,
weil das neue Auto einen ent-
sprechenden Gegenwert dar-
stellt.

Getrennte AHV-Rente
für Verheiratete?
Sie wnä Zirre Frau sz'raf J930^e-
froren nnrf waren seit 1968 in
der Scfrweiz erwerfrstdfi^. ZZewte

ZEITLUPE 4/99

freziefren Sie eine moualfr'cfre

Ffrepaar-A/fersrente von 1764
Franken. Sie möcfrten wissen,
ofr es far Sie nicfrZ vortez/fra/ler
wäre, Je eine getrennte Rente zn
erfra/ten.

Die Rechte und Pflichten der
Versicherten gegenüber der
AHV als staatlicher Vorsorge
für die ganze Bevölkerung,
d.h. die Leistungen und Bei-

träge, sind im Gesetz ab-

schliessend geregelt. Eine ab-

weichende freiwillige Gestal-

tung im Einzelfall wäre mit
dem Grundsatz der Gleichbe-

handlung nicht vereinbar
und wäre auch aufgrund der

Mitfinanzierung durch Steu-

ermittel nicht zu rechtferti-
gen. Ich möchte die für Sie

massgebenden gesetzlichen
Grundsätze im folgenden
kurz darstellen.

Vor Inkrafttreten der 10.

AHV-Revision (1997) bereits
laufende Renten werden
grundsätzlich bis 2001 unver-
ändert ausgerichtet. Eine
frühere Unterstellung unter
das neue Recht erfolgt nur
ausnahmsweise, insbesonde-
re bei Veränderungen der in-
dividuellen Verhältnisse wie
z.B. Änderung des Zivilstan-
des, Tod eines Ehegatten,
Rentenbeginn eines Ehegat-
ten. Ihre Ehepaarrente wurde
schon vor 1997 ausbezahlt
und wird daher grundsätzlich
auf 2001 dem neuem Recht
unterstellt. Die Umrechnung
auf 2001 erfolgt von Amtes

wegen und wird Ihnen von
Ihrer Ausgleichskasse recht-

zeitig mitgeteilt.
Nacfr /h'ifrerem Reefrf wur-

den Ehepaarrenten aufgrund
der Einkommen beider Ehe-

gatten und der Beitragsdauer
des Ehemannes berechnet
und entsprachen 150% der

entsprechenden einfachen
Rente, da ein gemeinsamer
Haushalt günstiger ist als

zwei Einzelhaushalte.
Mit der 10. AZZV-Revis/o«

wurde das System der Ehe-

paarrenten durch das zivil-
standunabhängige «Splitting-
System» ersetzt. Demnach
werden im Zeitpunkt, in dem
der zweite Ehegatte rentenbe-

rechtigt wird («2. Renten-
fall»), für beide Ehegatten je

eigene individuelle Renten
berechnet. Massgebend sind
dabei für die individuellen
Renten der Eheleute
• die ungeteilten eigenen Ein-

kommen und Gutschriften
aus Zeiten vor der Ehe,

• die je hälftig aufgeteilten,
d.h. «gesplitteten» Einkorn-
men und Gutschriften aus
der Zeit der Ehe sowie

• die ungeteilten eigenen Ein-
kommen und Gutschriften
der später rentenberechtig-
ten Person nach dem Ren-

tenbeginn der ersten Person

(«1. Rentenfall»).
Bei mehrmals verheirateten
Personen müssen Einkorn-
men und Gutschriften der
verschiedenen Ehen zwi-
sehen den damaligen Part-

nern gesplittet werden, auch

wenn diese bereits verstorben
sind.

Der Gesamtanspruch von
Eheleuten bleibt nach der 10.

AHV-Revision grundsätzlich
auf 150% der maximalen in-
dividuellen Rente plafoniert.
Auf diese Plafonierung kann

nur bei Scheidung oder bei

gerichtlicher Trennung der
Ehe verzichtet werden, da mit
Aufhebung der ehelichen Ge-

meinschaft der ursprüngliche
Grund der Plafonierung nicht
mehr gegeben ist.

In Ihrem Fall wurden of-
fenbar beide Ehegatten erst
mit 38 Jahren der AHV unter-
stellt und weisen entspre-
chende Beitragslücken auf,
was sich wegen des unter-
schiedlichen Rentenalters für
Frau und Mann unterschied-
lieh auswirken kann. Wenn
die Frau eine höhere Ren-

tenskala aufweist als der

Mann, was sich aus der Ren-

tenverfügung ergibt oder
durch Rückfrage bei Ihrer
Ausgleichskasse klären lässt,

könnte die Ehepaarrente auf

Antrag rückwirkend auf 1997

durch zwei Einzelrenten er-

setzt werden, wenn sich da-

raus insgesamt eine höhere
Rentensumme ergibt. Dabei

spielt keine Rolle, ob die neue
Rente des Mannes tiefer ist als

die Hälfte der bisher bezöge-

nen Ehepaarrente.
Zusammenfassend ergibt

sich, dass

• Sie und Ihre Frau auch bei

getrennter Auszahlung der

Ehepaar-Altersrente grund-
sätzlich keine höheren An-

Unser Sortiment
umfasst verschiedene
Efac Rollstühle
und Roilatoren.

Verlangen Sie weitere
Informationen und
Unterlagen von

r-HA/vAGMED

H. Fröhlich AG, Zürichstrasse 148, 8700 Küsnacht
Telefon 01 910 16 22, Fax 01 910 63 44
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Ratgeber

sprüche erwarten können.
Die Plafonierung des Ge-

samtanspruchs für Verhei-
ratete entfällt erst, wenn ei-

ne Ehe mindestens gericht-
lieh getrennt wurde, was je-
doch ausserhalb von sozial-

versicherungsrechtlichen
Überlegungen entschieden
werden muss.

• angesichts der Ehepaarrente
nach früherem Recht die

Beitragslücken des Eheman-
nes zugrundegelegt werden
mussten, was allenfalls
einen Ersatz der Ehepaar-
renten durch zwei Einzel-
renten bereits auf 1997 er-

möglichen könnte.
Wenn entsprechende Ab-

klärungen nicht bereits erfolgt
sind, empfehle ich Ihnen, der

Ausgleichskasse einen ent-
sprechenden schriftlichen
Antrag einzureichen, damit
ihr Anspruch verbindlich be-

urteilt werden kann.

Höhere Altersrente nach
Tod des geschiedenen
Ehegatten
Sie sind Beute 76-/äBri£ urzrf seit
ruu<7 12 /aBrerz £escBzederz. 7m

letzten /aBr ist 7Br /rz'zBerer

Mann, der sie/r wieder verBez'ra-

tet Bat, .gesforBe«. Da Sie

wä/zrend der Azz/BazzpBase des

GescBä/tes tlzres /rüBeren Man-
nes keinen Lotzn bezogen BaBen,

er/za/ten Sie beute trotz Berück-

sz'cBfzgzzng von £rzz'eBuu,gs,guf-

scBri/teu eine Altersrente von et-
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was me/zr a/s 1700 franken. 7B-

re VerBarzds-Aus,gZezcBsfazsseso//

7/znen «z'cBt erkZärt BaBen kön-

nen, ob Sie nacb dem Tod 7/zres

/hi/zeren £Be,gaften eine BöBere

Rente beanspruchen könnten.

Da Sie bereits vor dem In-
krafttreten der 10. AHV-Revi-
sion eine Altersrente bezogen
haben, ist Ihre Frage nach
den Übergangsbestimmun-
gen zur 10. AHV-Revision zu
beurteilen. Ich muss die ver-
bindliche Antwort Ihrer Aus-

gleichskasse, die über die
konkreten Rentenakten ver-
fügt, vorbehalten. Zu Ihrer
Frage kann ich aufgrund der

geltenden Bestimmungen
wie folgt Stellung nehmen:
• Im Rahmen des ersten Teils

der 10. AHV-Revision wur-
den die Renten von ge-
schiedenen Frauen bereits
auf 1994 durch Anrech-

nung voller Erziehungsgut-
Schriften dem neuen Recht
unterstellt. Das ist offenbar
auch bei Ihrer Rente gesche-
hen, schreiben Sie doch, Ih-
re Rente betrage «zusam-
men mit den Erziehungs-
gutschriften» heute 1704
Franken.

• Bei Inkrafttreten der 10.

AHV-Revision, also im Janu-
ar 1997, bereits laufende
Renten werden grundsätz-
lieh unverändert weiter aus-

gerichtet und allenfalls auf
2001 dem neuen Recht an-
gepasst. Eine frühere Unter

Stellung unter das neue
Recht ist insbesondere bei

Mutationen, d.h. bei Ver-

änderungen der persönli-
chen Verhältnisse, und in
bestimmten Ausnahmefäl-
Jen möglich.

• Eine frühere Neuberech-

nung ist unter anderem auf
Antrag möglich für Renten,
die infolge Scheidung oder

Wiederverheiratung unter
dem alten Recht neu festge-
setzt werden mussten, so-
fern dies zu einer höheren
Rente führt. Sie wurden of-
fenbar erst mit 64 Jahren,
also im Rentenalter, ge-
schieden. Ob damit eine

Neuberechnung angezeigt
wäre, kann nur aufgrund
des Rentendossiers beurteilt
werden. Auch ist fraglich,
ob sich daraus eine höhere
Rente ergeben würde, wur-
de doch Ihre Rente durch
die Anrechnung der vollen
Erziehungsgutschriften auf
1994 bereits angehoben.

• Schliesslich würde auch ein

Vergleich mit einer allfälli-
gen Hinterlassenenrente im
Rentenalter für Sie zu kei-

nem günstigeren Ergebnis
führen, da Ihre Altersrente
den Betrag einer maximalen
Witwenrente von monat-
lieh 1608 Franken bereits
übersteigt.

Aufgrund Ihrer Ausführun-
gen kann ich zu Ihrem Anlie-
gen zusammenfassend fol-
gendes festhalten:
1. Nachdem offenbar Ihre
Rente bereits auf 1994 im
Rahmen des ersten Teils der
10. AHV-Revision angepasst
und durch Anrechnung un-
geteilter Erziehungsgutschrif-
ten neu berechnet wurde, ist
eine weitere Anpassung an
das neue Recht grundsätzlich
nicht mehr möglich. Ihre
Rente fällt daher nicht unter
die generelle Umrechnung
alter Renten auf 2001.
2. Eine ausnahmsweise Neu-

berechnung Ihrer Rente wäre
rückwirkend auf 1997 wegen

der 1987 erfolgten Scheidung
im Rentenalter auf Antrag
denkbar. Ihre Ausgleichskasse
muss anhand des Renten-
dossiers die Frage beurteilen,
ob die übergangsrechtlichen
Voraussetzungen in Ihrem
Fall tatsächlich erfüllt sind,
und darüber eine beschwer-

defähige Verfügung erlassen.
Dies setzt jedoch einen An-
trag von Ihnen voraus, den
Sie am besten schriftlich ein-
reichen.
3. Gerne benütze ich die Ge-

legenheit, um Sie auf die

Möglichkeit von Ergänzungs-
leistungen hinzuweisen,
wenn Sie für Ihren Lebens-
unterhalt neben der AHV-
Rente über keine grösseren
Einkünfte oder Vermögen
verfügen.

Sicher wird Ihre Aus-

gleichskasse auf schriftlichen
Antrag hin über eine allfällige
Neuberechnung Ihrer Rente

verbindlich mit beschwerde-

fähiger Verfügung entschei-
den. Sollte trotz schriftlicher
Anfrage keine Antwort erfol-

gen, müssten Sie sich letzt-
lieh an das Bundesamt für
Sozialversicherung als Auf-
Sichtsbehörde der Ausgleichs-
kassen wenden. Ich bin aber

überzeugt, dass Ihre Aus-

gleichskasse eine schriftliche
Anfrage innert angemessener
Frist beantworten wird.

Für den Kontakt mit der
Ausgleichskasse, aber auch
für Fragen im Zusammen-
hang mit einem allfälligen
Anspruch auf Ergänzungs-
leistungen, steht Ihnen auch
die örtliche Beratungsstelle
von Pro Senectute zur Verfü-

gung.

Dr. zur. £udo/f Tzzor

ee\®

Ferien
Einmalige Lage im voralpinen Ägerital (750 m.ü.M.).
Herrliche Wanderrouten, Seebad, gratis Ruderboote,
komfortable Zimmer ab CHF 75.00 inkl. Vollpension.

Erholung
Modernes Gesundheitszentrum mit vielseitigem Thera-
pieangebot, Arzt und Krankenschwestern im Haus,
Diäten, Hallenbad, Andachten, Seelsorgemöglichkeit.
Information und Reservation: Kur- und Ferienhaus Ländli
6315 Oberägeri, Telefon 041 754 91 11, Fax 041 754 92 13

54 ZEITLUPE 4/99


	AHV

